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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Abwasserzweckverbandes Füssen, 87629 Füssen, 

Landkreis Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 2024 

I. Aufgrund von Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. GO 

erlässt der Abwasserzweckverband Füssen folgende 

Haushaltssatzung: 

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.179.900 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.107.900 € 

ab. 

§ 2 

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  

§ 3 

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 

werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1) Zur Deckung des Finanzbedarfs wird eine Umlage  

a. des Verwaltungshaushalts in Höhe von 2.135.300 € und 

b. des Vermögenshaushalts in Höhe von     839.100 €  

erhoben. 

(2)  Die Verteilung der Umlage auf die Verbandsmitglieder 

erfolgt nach den Bestimmungen der   

 Satzung des Abwasserzweckverbandes Füssen. 

§ 5 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 

363.300 € festgesetzt. 

§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in 

Kraft. 

Füssen, den 15.01.2024 

Abwasserzweckverband Füssen 

Maximilian Eichstetter, Verbandsvorsitzender 

II. Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 18.12.2023, Az.: 10 9410.7, rechtsaufsichtlich 

behandelt. 

 

III. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Zweckverbandes im Rathaus der Stadt 

Füssen, Lechhalde 3, 87629 Füssen, zu den allgemeinen 

Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf (Art. 40 KommZG, Art. 

65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

Ulrich Härle, Regierungsdirektor                        Eapl.: 10-9410.7 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Schulverbandes Seeg, 87637 Seeg, Landkreis Ostallgäu, 

für das Haushaltsjahr 2024 

I. Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes sowie der Art. 63 ff. der 

Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Seeg folgende 

Haushaltssatzung: 

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt ab: 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 576.000,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit     7.300,00 € 

§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 

werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 

471.550,00 € festgesetzt. Dieser ungedeckte Bedarf wird nach 

der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 

Schulverbandes umgelegt. 

2. Die Verbandsschule wurde zum 01.10.2023 von insgesamt 

143 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 

3. Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 

3.297,55 €. 

2) Investitionsumlage 

 



 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 0,00 € 

festgesetzt. Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der 

Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 

umgelegt. 

2. Die Verbandsschule wurde zum 01.10.2023 von insgesamt 

143 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 

3. Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 

0,00 €. 

§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 

95.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 

Seeg, den 15.01.2024 

Schulverband Seeg 

Schreyer, Stellv. Schulverbandsvorsitzender 

II. Diese Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu 

mit Schreiben vom 09.01.2024, Az. 10-9410.5, 

rechtsaufsichtlich behandelt. 

III. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Schulverbandes Seeg, Hauptstraße 39, 

87637 Seeg, zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur 

Einsichtnahme auf (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 

KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

Ulrich Härle, Regierungsdirektor                        Eapl.: 10-9410.5 

 

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

wird der verfügende Teil sowie die 

Rechtsbehelfsbelehrung des folgenden 

Baugenehmigungsbescheides öffentlich bekanntgemacht: 

Der Antrag auf Wohnhausum- und anbau, Anbau Außentreppe 

und Neubau Carport in Marktoberdorf, Meichelbeckstraße 29, 

Gemarkung Marktoberdorf, Flurnummer(n) 67/6 wurde mit 

Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 23.01.2024 (Gz.: 

6024.01 - 1271/23) nach Maßgabe der geprüften, revidierten 

und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter 

den in den Beiblättern abgedruckten Auflagen gemäß § 34 

Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kosten des 

Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 

seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 11 23 

43, 86048 Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung 

eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 

Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig.  

Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 

(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 6 

BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwaben-straße 11, 87616 Marktoberdorf, Zimmer 

D 256, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 

werden. 

Thomas Reger, Regierungsrat               Eapl.: 6024.01-1271/23 

 

 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Frau Alexandra Florence Marie 

Christina Schlotter, Geisenried, Engratsrieder Straße 2, 87616 

Marktoberdorf, z.Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 24.01.2024, Aktenzeichen 30-

1420/OAL VL842, Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

C. Pöpperl                                         Eapl.: 30-1420/OAL-VL842 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter verstorben, Zustellung an die/den Erben von Herrn 

Josef Samenfink, Bergstraße 9, 87647 Unterthingau 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 11.01.2024, Aktenzeichen 30-

1420/OAL VA63, Vollzug der FZV, Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz, kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

L. Zech                                                Eapl.: 30-1420/OAL-VA63 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Anastasiia 

Sydorenko, geb. 14.02.2008. Mitteilung über den Übergang von 

Unterhaltsansprüchen auf den Freistaat Bayern gemäß § 7 

Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltspflichtiger: Andrej 

Sydorenko, geb., derzeit unbekannten Aufenthalts. Das 

Schreiben vom Landratsamt Ostallgäu vom 18.01.2024 an den 

Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87615 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-S-6857 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Polina 

Mykhailenko, geb. 08.08.2017. Mitteilung über den Übergang 

von Unterhaltsansprüchen auf den Freistaat Bayern gemäß § 7 

Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltspflichtiger: Valeriy 

Kvitko, geb. 25.05.1980, derzeit unbekannten Aufenthalts. Das 

Schreiben vom Landratsamt Ostallgäu vom 09.01.2024 an den 

Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87615 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-M-7941 

 

 



 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Artem 

Mazur, geb. 15.03.2024. Mitteilung über den Übergang von 

Unterhaltsansprüchen auf den Freistaat Bayern gemäß § 7 

Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltspflichtiger: Mykolay 

Mazur, geb. 19.10.1982., derzeit unbekannten Aufenthalts. Das 

Schreiben vom Landratsamt Ostallgäu vom 12.10.2023 an den 

Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87615 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Mohr, Regierungsdirektor                 Eapl.: 21-UVG-434-M-6466 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr László Bicskei, geb. 19.08.1973 in Letenye, zuletzt 

wohnhaft in 87645 Schwangau, Ahornweg 4, z. Zt. 

Unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 11.12.2023, Aktenzeichen 30-

1430, Grund der Anordnung: Entzug der Fahrerlaubnis, kann 

beim Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 

Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde zu den üblichen 

Dienststunden eingesehen werden. Das o.g. Dokument wird 

hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden Fristen in Gang 

gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

I. Straub                                                                Eapl.: 30-1430 

 

Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebiets am 

Ruderatsbach (Gew. III) in Leuterschach, Stadt 

Marktoberdorf 

Bekanntmachung 

zur vorläufigen Sicherung des von der Stadt Marktoberdorf 

ermittelten Überschwemmungsgebietes am Ruderatsbach 

(Gew. III) in Leuterschach, Stadt Marktoberdorf 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben 

gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um 

Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür 

ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich 

überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz 

(BayWG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die 

Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu 

kartieren. An Gewässern dritter Ordnung können auch die 

Gemeinden im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt und 

mit dessen Unterstützung die Überschwemmungsgebiete 

ermitteln, fortschreiben, auf Karten darstellen und den 

Kreisverwaltungsbehörden zum Zwecke der Information der 

Öffentlichkeit, der vorläufigen Sicherung oder der Festsetzung 

übermitteln (Art. 46 Abs. 1 BayWG). 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist 

das 100-jährliche Hochwasser (Bemessungshochwasser − 

HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird im statistischen 

Mittel in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da es 

sich um einen statistischen Wert handelt, kann dieser Abfluss 

innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.  

Für den Ruderatsbach im Stadtteil Leuterschach der Stadt 

Marktoberdorf wurde das Überschwemmungsgebiet berechnet 

und im anliegenden Übersichtsplan dargestellt. Es wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die 

Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus 

bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine 

durchgeführte oder veränderbare Planung handelt.  

Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten 

Flächen sind in den Übersichtskarten im Maßstab M = 1 : 25 

000 schräg dunkelblau schraffiert und eingefasst. Detailkarten 

im Maßstab M 1 : 2 500 können beim Landratsamt Ostallgäu 

und bei der Stadt Marktoberdorf während der Dienstzeiten und 

im Internet im UmweltAtlas Bayern (Naturgefahren) unter 

Hochwassergefahrenflächen HQ100 eingesehen werden. Mit 

dieser Bekanntmachung gelten die als 

Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig 

gesicherte Gebiete. Damit sind insbesondere folgende 

Rechtswirkungen verbunden: Im vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in 

Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in 

Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem 

Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn 

die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des 

Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen 

und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG). Ausnahmsweise kann 

das Landratsamt Ostallgäu abweichend vom genannten Verbot 

nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer 

Baugebiete unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG 

zulassen. Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat 

die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 

von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder 

§ 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 

7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger 

und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden 

Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 

BauGB entsprechend. Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung 

mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das 

Verbot gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des 

Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 

Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes des 

Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG). Im Einzelfall kann das 

Landratsamt Ostallgäu abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 

WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach 

den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG 

zulassen, wenn  

1. das Vorhaben 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich 

beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem 

Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen 

wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht 

nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen 

ausgeglichen werden können. 

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind 

auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 

berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG). 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in 

vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls 

untersagt: 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, 

die den Wasserabfluss behindern können, 

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden 

Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im 

Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 

eingesetzt werden, 

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb 

von Anlagen, 



 

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von 

Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder 

die fortgeschwemmt werden können, 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 

diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes 

gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG 

entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für 

Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 

und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des 

Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur 

Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses 

oder des Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für 

Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, die für 

den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen 

zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind. 

Das Landratsamt Ostallgäu kann im Einzelfall abweichend von 

den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulassen, wenn  

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht 

entgegenstehen, 

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung 

nicht wesentlich beeinträchtigt werden und 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder 

erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind  

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch 

Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 

2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der 

zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch die 

Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a 

Abs. 2 Satz 3 WHG). 

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit 

Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a 

Abs. 2 Satz 2 WHG). 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in 

vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle 

einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr 

Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren 

Besitzer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer 

Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt 

Ostallgäu kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine 

anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu 

wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 

Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird. 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV). Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt 

hochwassersicher auszuführen. Für Jauche-, Gülle- und 

Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 

13 AwSV gelten insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 

und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber prüfpflichtiger 

Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle 

nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten.  

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere 

Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung eines 

Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die 

vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur 

Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder 

das Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet 

spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 

Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Ostallgäu höchstens 

um zwei weitere Jahre verlängert werden (vgl. hierzu Art. 47 

Abs. 4 BayWG). 

Marktoberdorf, 11.01.2024 

Maria Rita Zinnecker, Landrätin                            Eapl.: 41-6451 
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